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„Text ist die Gesamtmenge der in einer kommunikativen 
Interaktion auftretenden kommunikativen Signale.  
Dieser Textbegriff ist so weit gefasst, dass alle 
kommunikativen Äußerungen darunter fallen, gleichgültig, ob 
sie sprachlicher oder nicht-sprachlicher Art sind.“ 

Nach: Werner Kallmeyer et al.: 
Lektürekolleg zur Textlinguistik, Band 1: Einführung.  

Königstein/Ts.: Athenäum 1974, S. 45 
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•  Anerkennung der veränderten Medienwelt. 

•  Anerkennung jugendlicher Rezeptionsgewohnheiten 

•  Entstehung intermedialer Bezüge. 

•  Weltverständnis über Meta-Strategien statt Einzelwissen 

•  Computertechnik und Produsage (Bruns) bedeuten 
Veränderung medialer Autoritätsverhältnisse à Produktive 
und kritische-rezeptive Kompetenzen schulen 

 
•  Forderung der Integration von Medienbildung jenseits des 

Lesens und Schreibens in Schulcurricula.  



Integrierte Medienbildung 

Inhalt 

 

•  Integrierte Medienbildung 

•  Zur UN-
Behindertenrechtskonvention 

•  Behinderung und Medien          
(-nutzung) 

•  Gemeinsam lernen 

•  Inklusiv lehren - inklusive 
Medienbildung 

 



•  Technischer Medienbegriff: Geräte, die vermitteln 

•  Zeichentheoretischer Medienbegriff: Textarten/
Symbolsysteme, die vermitteln 

•  Sozial-institutioneller Medienbegriff: Konzerne, 
Rundfunkanstalten etc. 

  Heinz Bonfadelli 2002 
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§  Ausgang von der Gesellschaft, nicht vom Curriculum 

§  Berücksichtigung des/der Rezipienten 

§  Handlungsorientierung, Medienhandeln, Medienreflexion 

Integration à andere Medienformate als Ergänzung/
Erweiterung neben Schrifttexten einsetzen 

Integration à andere Medienpraxen als Ergänzung zum 
Schreiben und Lesen vermitteln 

Integration à andere Handlungsrichtung als nur Rezeption 
ermöglichen 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen 

mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne 
Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die 
Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen 
Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, 

•  die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der 
Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur 
Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; 

•  Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu 
lassen; 

•  Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an 
einer freien Gesellschaft zu befähigen. 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  (2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die 

Vertragsstaaten sicher, dass 
•  Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung 

vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und 
dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von 
Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender 
Schulen ausgeschlossen werden; 

•  Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in 
der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem 
integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht 
an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; 

•  angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des 
Einzelnen getroffen werden; 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen 

Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet 
wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

•  in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen 
Integration wirksame individuell angepasste 
Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die 
bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, 
angeboten werden. 

•  (3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit 
Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und 
soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als 
Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem 
Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen; unter anderem 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  unter anderem erleichtern sie das Erlernen von 

Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und 
alternativen Formen, Mitteln und Formaten der 
Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und 
Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere 
Menschen mit Behinderungen und das Mentoring; 

•  erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und 
die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen; 

•  stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder 
taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in 
den Sprachen und Kommunikationsformen und mit 
den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am 
besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt 
wird, das die bestmögliche schulische und soziale 
Entwicklung gestattet. 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  (4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, 

treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur 
Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit 
Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift 
ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des 
Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung 
des Bewusstseins für Behinderungen und die 
Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer 
Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie 
pädagogische Verfahren und Materialien zur 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein. 
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Artikel 24 – UN-Behindertenkonvention – Bildung 
•  (5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 

Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt 
mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, 
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und 
lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen 
die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit 
Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen 
werden. 
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à  Paradigmenwechsel vom medizinischen zum 
menschenrechtlichen Modell von Behinderung. 

à  Nicht mehr „Integration“ des Kindes in Bildungssystem, 
(vom Kind aus gedacht) 

à  System muss Voraussetzungen schaffen, inklusiv zu bilden 
(= keine Unterschiede zu machen) 

à  Jemand „ist nicht behindert“ (als Eigenschaft), sondern 
„wird behindert“. 



•  Alle Menschen sind Teil der Gesellschaft. Begriff der 
„Normalität“ abgeschafft. 

•  Kein „Recht des Stärkeren“. Normal ist, was ist. 
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%2Fwww.winterhaldenschule.de%2Fhtml
%2Fleitbild_leicht_heterogenitaet.html&psig=AOvVaw2c7V6GGZRsIe
AqmhnMebf&ust=1512319053771084	



•  Die „Teilhabe“ kann man mit unterschiedlichen Argumenten 
begründen und fordern! 

•  Sie unterscheiden sich danach, inwiefern individuelle, 
soziale und allgemeine Prinzipien herangezogen werden 
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Betroffen von Behinderung sind nicht nur Menschen aus den 
„klassischen“ Förderschwerpunkten, sondern alle Menschen, 
deren Handlungsgesamtchancen aufgrund ihrer Lebenslage 
eingeschränkt sind. Behinderung wirkt sich in 
unterschiedlichen Dimensionen aus: 

•  Materielle Dimension 
•  Gesundheitliche Dimension 
•  Bildung 
•  Rechtliche Dimension 
•  Soziale Dimension 
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Grundvoraussetzung: Anerkennung 
 
•  Kampf um Anerkennung (Axel Honneth 1992) 

à Man kann nur dann selbst anerkannt werden, wenn man 
seinerseits  andere anerkennt – und zwar ohne dass sie sich 
„würdig erweisen“ und ohne dass man ihnen aus familiärer 
Bindung quasi natürlich in Liebe verbunden ist.  
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•  Österreich: Nationaler Bildungsbericht 2015 
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Na#onaler	Bildungsbericht	Österreich	2015,	Band	1:	Das	Schulsystem	
im	...	
herausgegeben	von	Michael	Bruneforth,Lorenz	Lassnigg,Stefan	
Vogtenhuber,Claudia	Schreiner,Simone	Breit	



•  Deutschland: Förderquoten nach KMK 2014/2015 
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•  Leichte Sprache, wie sie im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention verstanden wird, 
hat vorrangig das Ziel, Menschen mit 
Leseschwierigkeiten die Teilhabe an 
Gesellschaft und Politik zu ermöglichen.  

•  Sie folgt bestimmten Regeln, die unter 
maßgeblicher Mitwirkung von „Mensch zuerst“ 
entwickelt wurden.  

•  „Mensch zuerst“ ist eine Organisation von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, die die 
Begriffe „geistig behindert“ und „lernbehindert“ 
ablehnen (vgl. Mensch zuerst 2013a). 



•  https://hurraki.de/wiki/Hauptseite  (Wörterbuch Leichte Sprache) 
•  http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-

ratgeber.html 
•  http://www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/

21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf 
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•  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/
leichte_sprache/ 

•  http://www.wienerzeitung.at/leichtesprache  
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•  Österreich: Nationaler Bildungsbericht 2015 
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Tablets helfen bei Textproduktion und Rezeption 

à Technische Erleichterungen ohne separate Geräte 
zur assistiven Technologie (z.B. Talker) 

 
•  Vorlesefunktion 
•  Rechtschreibkorrektur 
•  Diktierfunktion 
•  Verschiedene Kontraste und Schriftgrößen 
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Medial: Angebote zum inklusiven Lernen 
 

•  http://www.theunstoppablesgame.ch 
•  https://www.youtube.com/watch?v=cDf15skcStw 
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A	Prac#cal	Reader	in	Universal	Design	for	Learning	
Rose,	David	H.,	Ed.;	Meyer,	Anne,	Ed.	
Harvard	Educafon	Press	2006	 Wember	(2013)	
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A	Prac#cal	Reader	in	Universal	Design	for	Learning	
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•  Wahrnehmbarkeit: Für Nicht-Text-Inhalt sind Alternativen 
bereitzustellen, kein Info- und Strukturverlust bei 
unterschiedlicher Darstellung, Kontrastreiche 
Wahrnehmung Vorder-/Hintergrund 

•  Bedienbarkeit: Orientierungs- und Navigationshilfen, keine 
Zeitbegrenzungen  

•  Verständlichkeit: Texte lesbar und verständlich, 
vorhersehbarer Folienaufbau. Hilfen bei PPT nutzen 

•  Robustheit: Kompatibilität mit assistiver Technologie 
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Strategien für inklusives Arbeiten: 

•  Angebot von Materialien in unterschiedlicher Medialität 
anbieten (Buch/Hörbuch/Film) 

•  Angebot von differenziertem Material in verschiedenen 
Niveaustufen (z.B. Leichtleselektüren/Video to go) 
https://www.youtube.com/watch?v=He-7C8UkhKk 

•  Unterschiedliche Arbeitsaufträge (à zieldifferentes Lernen) 
(Beispiel: Werthers/Minecraft) 
https://www.youtube.com/watch?v=8jK-8wqda8I 

•  Gruppenarbeiten mit Binnendifferenzierung, ggf. 
selbstgewählt. (Vgl. Jenkins/Kelly 2013) 
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Results	of	path	analysis.	p*	<	.05,		**p	<	.01		 (Blackwell,	Lauricella	&	Wartella	2014,	p.	86).	
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Technological Pedagogical and Content Knowledge 
(TPACK) Framework http://open.byu.edu/ipt287/tpack-
framework/ 

ITPACK	
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•  Technik: ALLE MEDIENGERÄTE, über die Symbolisierungen 
kommuniziert werden können, sind einbezogen. 

•  Content: ALLE „TEXT“-FORMATE sind prinzipiell und 
exemplarisch thematisiert. Die Pluralität der Texte und 
Sprachen ist Abbild unserer mediatisierten Welt. 
Deutschunterricht geht nicht von Hochliteratur aus sondern 
vom gegenwärtigen Medienangebot. 

•  Pädagogik: ALLE HANDLUNGSFORMATE und –
RICHTUNGEN sind Gegenstand schulischer Vermittlung: 
Rezeptive und produktive Zugänge werden vermittelt, schrift-, 
bild-, sprach-, tonliche Medienhandlungen und –reflexionen 
machen den medienkompetenten Mensch aus. 

•  Inklusion: ALLE MENSCHEN werden in ihrem Zugang zur 
mediatisierten Welt berücksichtigt. Normalität ist, was ist.  

à Inklusive Medienbildung ist die pädagogische Antwort auf die      
aktuelle konvergente und digital-mediatisierte Welt in 
demokratischen Kulturen. 
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